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Forschung an gentechnisch veränderten oder pathogenen Organismen
Einen umfassenden Überblick über die rechtlichen Grundlagen in der Forschung an GVO oder pathogenen Organismen bietet das die Kontaktstelle Biotechnologie des Bundesamt für Umwelt BAFU1. Die genetischen Methoden, welche zu GVO nach Definition des Gesetzes führen sind in Anhang 1 der Einschliessverordnung2 (ESV) definiert. Im Zentrum der Evaluation von Projekten mit GVO oder Pathogenen steht eine vom Forscher vorzunehmende Risikobewertung (Anhang 2, ESV). Diese Risikobewertung umfasst die Gruppierung der verwendeten Organismen sowie die Klassifizierung der Tätigkeit. Je nach Resultat der Risikobewertung wird eine Meldung oder Bewilligung nötig.

Die gesetzlichen Grundlagen zur Durchführung von Freisetzungsversuchen mit genetisch veränderten oder pathogenen Organismen sind in der Freisetzungsverordnung3 (FrSV) festgelegt.

	 FORMCHECKBOX 

	Im Rahmen des Projektes werden Pathogene für Menschen oder Tiere oder genetisch veränderte Organismen freigesetzt4.

	
	Die dazu erforderliche Bewilligung des BAFU

	
	wird nachgeliefert    FORMCHECKBOX 

	liegt bei    FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 

	Im Rahmen des Projektes werden Pathogene für Pflanzen, Pilze oder Flechten freigesetzt.

	
	 FORMCHECKBOX 

	Die freigesetzten Organismen erfüllen die Kriterien des Anhangs 2 der Freisetzungsverordnung und müssen nicht bewilligt werden.

	
	 FORMCHECKBOX 

	Der Freisetzungsversuch ist bewilligungspflichtig. Die Bewilligung des BAFU

	
	wird nachgeliefert    FORMCHECKBOX 

	liegt bei    FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 

	Im Rahmen des Projektes werden genetisch veränderte Organismen in geschlossenen Systemen verwendet.

	
	Die dazu erforderliche Bewilligung/Bestätigung des BAFU

	
	wird nachgeliefert    FORMCHECKBOX 

	liegt bei    FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 

	Im Rahmen des Projektes werden pathogene Organismen in geschlossenen Systemen verwendet.

	
	 FORMCHECKBOX 

	Eine Risikobewertung gemäss der Verordnung über den Umgang mit Organismen in geschlossenen Systemen (ESV) ergibt ein Projekt der Klasse 1. Keine Bestätigung nötig.

	
	 FORMCHECKBOX 

	Eine Risikobewertung gemäss (ESV) ergibt ein Projekt Klasse 2 oder 3. Die damit erforderliche Bestätigung/Bewilligung

	
	wird nachgeliefert    FORMCHECKBOX 

	liegt bei    FORMCHECKBOX 
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 BAFU: http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/fachgebiete/fg_biotechnologie/national/bureau/index.html

  MacroButton "FollowLink"
2 ESV: http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.912.de.pdf MacroButton "FollowLink" 

3 FrSV: http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.911.de.pdf MacroButton "FollowLink"

4 Freisetzung:  http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/fachgebiete/fg_biotechnologie/national/odeb/index.html MacroButton "FollowLink" 
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